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 Veröffentlicht am 15.07.1997

Norm

IPRG §45

Rechtssatz

Unter die abhängigen Geschäfte fallen unter anderem alle Dispositionen der Parteien mit Dritten wie etwa

Erfüllungsübernahme, Schuldübernahme und Vertragsübernahme. Dabei ist etwa die Vertragsübernahme keineswegs

allen Rechtsordnungen bekannt.
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